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RS OGH 1977/10/25 9Os163/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1977

Norm

JGG 1961 §39

Rechtssatz

Der Verteidiger, der für die Dauer der Hauptverhandlung die Rechte des gesetzlichen (im Inland wohnenden, jedoch

nicht erschienen) Vertreters (an den dann gemäß § 39 Abs 2 das Urteil zugestellt wurde) hatte, besitzt keine eigene

Rechtsmittelbefugnis.

Entscheidungstexte

9 Os 163/77
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